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 Veröffentlicht am 07.11.1955

Norm

TilgG 1951 §3

TilgG §6 Abs1

Rechtssatz

Der dem § 6 Abs 1 zugrundeliegende Grundsatz, daß die Tilgbarkeit mehrerer Verurteilungen erst eintritt, sobald die

Tilgungsfristen aller Verurteilungen verstrichen sind, ist nicht nur dann anzuwenden, wenn es sich um Tilgungsfristen

handelt, die nach § 3 Abs 1 verlängert wurden, sondern über den Wortlaut des Gesetzes hinausgehend in gleicher

Weise auch dann, wenn ausnahmsweise nach Maßgabe des § 3 Abs 2 eine solche Verlängerung unterbleibt.
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